
Fachmänner Zzunutze machen würde. Selbstver-
eständlich ollten die Energien und Einsichten VO  =)

Vorwort Männern un! Frauen in allen Bereichen des irch-
lichen Lebens be1 dieser Aufgabe ZU. Ergänzung
beigezogen werden.

Im vErSaNSCHCIL ahtze.en die pastoralen
Probleme des Ehe- un! Familienlebens in der

DIe Revision der Ehegesetzgebung in der römisch- heutigen Gesellschaft die christlichen rchen
katholischen in macht gegenwärtig OTt- Anforderungen gestellt, für die in der euefen

schritte. Voraussichtlich werden die ersten Ent- e1it keine Parallele o1ibt Man darf nı1e VEIDESSCH,
würte den ANOoNeESs be1 Erscheinen dieses daß die Ehe eine menschliche un! christliche Inst1i-
«Concilium»-Heftes in den Händen der ischöfe, tution zugleic. ist und daß die Tobleme un Le1-

den, die sich 2AUS ihrem Zusammenbruch ergeben,der itglieder der Kardinalkommission, der
päpstlichen Theologenkommission SOWIle der alle Menschen un! alle Christen gleicherweise be-

treften. Die pastorale orge jejenigen, dietheologischen Fakultäten un! der Universitäts-
institute für Kirchenrecht auf der 11 Welt durch das Scheitern ihrer Ehe in ine gonie des
se1in. [Diese AanNnOones sind sorgfältig pruü- Ge1stes un des Gemuütes gerieten, 1st ein Problem,

das sich nicht UE den Katholiken, sondern allenfen, damit in dieser ersten Runde kollegialer Kon-
sultation Aus der in ine 7weckdienliche Ant- Christen stellt. Wenn mMan behaupten darf,
WOTrLtT zusammengebracht werden kann. Die i1er e1in wichtigeres Problem des kirchlichen Lebens

sich heute außerhalb eines ökumenischen Rah-vorgelegten Aufsätze wollen ein Beitrag dieser
Konsultation se1n. S1e möchten den innerkirch- menNns lösen läßt, oilt dies alnz gew1l VO  a der
lichen Dialog fördern, der unbedingt erfolgen Revision der kirchlichen Ehegesetze.

Die für dieses Heft vorbereiteten Auftsätze be-hat, bevor man sich ber ine Endredaktion des
Gesetzes wird verständigen können. Die 7wecken ein 7Zweifaches S1e. wollen heutige Fach-

gelehrte zusammenbringen un christliche Kr-Entwicklung der kirchlichen Gesetzgebung ist
nıiıcht NUur das Werk Von Theologen und Bischö- ahrungen austauschen. S1e sind nicht alle theore-
fen; für S1e sind irgendwie auch alle jene mitver- tischer Natur, doch nehmen die Autoren al

ZU Zustandekommen eines Gesetzesantwortlich, die der Herr mit dem Glauben be-
chenkt und sakramentalen en teilnehmen unbedingt ine gllt€ Theorie braucht. Einzelne
läßt. Aufsätze en mehr den Charakter eines Ver-

suchs als andere; alle sind sich eW W1€e schwie-Der Hauptbeweggrund für die gegenwärtige
Revision des kanonischen Rechts ist die Absicht, rig ein Ermessensurteil iSt. Ks wird 1ler nicht eine
die Grundsätze des 7 weiten Vatikanums auf die vollständige Neuformulierung der katholischen
Kirchenordnung und -disziplin anzuwenden. eljenre vorgelegt. Selbst das Onz1. hat dies
Dies ist, WAas das kirchliche Eherecht betrifit, eine nicht versucht. ber WI1r a  en hier eine Reihe

positiver Vorschläge, welche die reichen Werteüberaus schwierige Aufgabe, nicht 1Ur we1il die
Ansichten der Fachleute ber die Interpretation VO:  a} Jahrhunderten des christlichen Lebens un!
der Konzilsdokumente stark auseinandergehen, auDens übermitteln. Kein Autor geht hierin
sondern auch we1l die Konzilsdebatten ine Flut VO Nullpunkt 2US, Alle sehen den Fortschritt 1n

theologischer, geschichtlicher, kirchenrechtlicher Erkenntnissen, die das gute Ite un cdas gute
Neue Z Wohl der Männer un Frauen VO  5un! pastoraler Untersuchungen über die Ehe AauSs-

gelösten Ks ist für einen einzelnen Fachgelehr- heute einfangen.
ten oder ein einzelnes Fachgremium gut WwW1e Das eft beginnt mit einem grundlegenden

Beitrag ber den Stand der rage im heutigen Ehe-unmöglich, dieses ge SamtLC Material sichten,
die praktischen Lösungen, die daraus SCZODCIL recht Huizing) un geht dann 47Zu über, MNECUES

werden sollten, herauszubekommen. Man könnte Entwicklungen auf dem Geblet der Sakramenten-
theologie (Boff), die Gerichtspraxis (Orsy) SOWwIl1ejedoch uch nicht begreiten, wenn die

AaAnones bloß eine retuschierte Version der alten die Ekklesiologie des /Z/welten Vatikanums (Bas-
Gesetzgebung waren oder wenn ein Vorhaben, sett) besehen. Eıne Beurteilung der AÄnderun-
das für das en der Kirche von tiefer edeu- SCH, die sich AaUS der Rechtsprechungsprax1s
tung 1st w1e diese Konsultation ber die 1NCUC (rJe- der Sacra Rota Romana für die Eheprozesse CIDC-

ben (La Due), vervollständigt eine tiefschürfendesetzesvorlage, sich nicht das Wiıssen der besten
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Untersuchung ber die Eeiensaa Ehesakraments kenswert, w1e schr sich die Empfehlungen dieser
VO  m} liturgischen Grundsätzen her (Richter). Autoren trefien.

Wenn WIr wirklich in eliner Epoche des sexuellen Das eft chließt mit einer Untersuchung ber
Umbruchs stehen, mussen annn die Kirchenrechts- die Kodifikation des Kirchenrechts un! die
gelehrten auf einen Wandel 1n den Erwartungen «aequlitas Canon1Cca», wotin einige Probleme VOL-
gefaßt se1in, die Uunfer dem christlichen olk be- gelegt werden, welche die VOonNn den Verfassern des
züglich der menschlichen Eheinstitution vorhan- Kirchenrechts befolgten Methoden betreffen (Zan-den sind Vidal) Wir hielten für gut, die LO- C.  nı
rale r!fahrung un:! die kirchenrechtlichen Ent- Wir hoffen, daß diese Aufsätze einer ausge-cheide der anglikanischen Kirche prüfen (Op- dehnten Konversation in der NC ANICSCH un
penheimer) unı außerdem die wohlüberlegte Me1- einen positiven Beitrag bleten einem ucCNn,
NunNng eines Priesters mit breiter tfahrung (Cereti hilfreichen kanonischen ec ZU Wohl er
un! die eines hervorragenden Psychlaters CI- Gläubigen.
agen, der inseinerberuflichen Laufhahn jJahrelang WILLIAM BASSETTber die Ursachen un Folgen des Scheiterns VON

HUIZINGhen nachgedacht hat Dominian) Es ist bemer-
Übersetzt VÖO:  e} Dr. August Berz
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